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Norm

ASVG §173 Z2

ASVG §175 Abs1

ASVG §177 Abs1 Anl1

Rechtssatz

Der entscheidende Unterschied eines Arbeitsunfalles zu den sonstigen Krankheiten liegt in der zeitlichen Begrenztheit

des Ereignisses. Der Unfall muss gegenüber anderen Gründen einer Gesundheitsstörung, zB schicksalhafte

Entwicklung eines Leidens, begri8ich abgegrenzt werden, da die Unfallversicherung grundsätzlich nur für die Folgen

bestimmter Unfälle, nicht jedoch für Gesundheitsstörungen aus anderen Gründen leistungsp<ichtig ist. Die einzige

Ausnahme sind Berufskrankheiten, als welche nach § 177 Abs 1 ASVG aber nur die in der Anlage 1 zum ASVG

bezeichneten Krankheiten unter den dort angeführten Voraussetzungen gelten, wenn sie durch Ausübung der die

Versicherung begründenden Beschäftigung in einem dort bezeichneten Unternehmen verursacht worden sind. Nicht

als Unfall gelten gesundheitliche Folgen von Dauereinwirkungen, die in der Unfallversicherung nur geschützt werden,

wenn sie als Berufskrankheiten anerkannt sind. Hingegen ist für den Unfallbegri> nicht relevant, ob die

Körperschädigung durch eine physische oder eine psychische Wirkung (zB Nervenschock) hervorgerufen wurde.

Belanglos ist auch, ob die gesundheitsschädigenden Folgen sogleich oder erst später eintreten.
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